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- Annahme des Gesetzgebungsakts (GA + E) 
= Erklärungen  

Erklärung der Kommission zur Klausel über das "Nichtergehen einer Stellungnahme" 

 

Die Kommission unterstreicht, dass eine systematische Berufung auf Artikel 5 Absatz 4 

Unterabsatz 2 Buchstabe b gegen Geist und Buchstabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 (ABl. L 

55 vom 28.2.2011, S. 13) verstoßen würde. Um diese Bestimmung geltend machen zu können, 

muss die spezifische Notwendigkeit vorliegen, von der Grundsatzregelung abzuweichen, der 

zufolge die Kommission den Entwurf eines Durchführungsrechtsakts erlassen darf, wenn keine 

Stellungnahme vorliegt. Da Unterabsatz 2 Buchstabe b ein Abweichen von der in Artikel 5 Absatz 4 

aufgestellten allgemeinen Regel beschreibt, kann die Anwendung dieser Bestimmung nicht ohne 

Weiteres in das Ermessen des Gesetzgebers gestellt werden, sondern sie ist restriktiv auszulegen 

und daher zu begründen. 
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Erklärung der Kommission betreffend verspätete Zahlungen der Zahlstellen an die 

Begünstigten (Artikel 40) 

 

Die Europäische Kommission erklärt, dass der Geltungsbereich der derzeitigen Bestimmungen für 

verspätete Zahlungen, was den EGFL betrifft, bestehen bleibt, wenn sie Bestimmungen erlässt, 

wonach die Rückerstattung an die Zahlstellen gekürzt wird, falls die Zahlungen an die Begünstigten 

nach dem in den EU-Vorschriften festgesetzten letztmöglichen Zahlungszeitpunkt erfolgt sind. 

 

 

Erklärung der Kommission zum Umsetzungsgrad (Artikel 118) 

 

Die Europäische Kommission bestätigt, dass die Union nach Artikel 4 Absatz 2 EUV die 

Verfassungsstrukturen der Mitgliedstaaten respektiert und dass es daher in die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten fällt zu entscheiden, auf welcher Gebietsebene sie die Gemeinsame Agrarpolitik 

umsetzen wollen, solange die Rechtsvorschriften der Union eingehalten werden und ihre 

Wirksamkeit gewährleistet ist. Dieser Grundsatz findet auf alle vier Verordnungen der GAP-

Reform Anwendung. 

 

 




